
 

1.8-1 

Kapitel 1.8 

Massnahmen zur Kontrolle und zur sonstigen Unterstützung der Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften 

1.8.1  Behördliche Gefahrgutkontrollen 

1.8.1.1  Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können auf ihrem Hoheitsgebiet jederzeit an Ort und Stelle 
prüfen, ob die Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter eingehalten sind, und zwar gemäss Unter-
abschnitt 1.10.1.5 einschliesslich der Vorschriften betreffend die Massnahmen für die Sicherung. 

Diese Kontrollen sind jedoch ohne Gefährdung von Personen, Sachen und der Umwelt und ohne erhebliche 
Störung des Strassenverkehrs durchzuführen. 

1.8.1.2  Die an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten (Kapitel 1.4) haben im Rahmen ihrer jeweiligen Ver-
pflichtung den zuständigen Behörden und deren Beauftragten die zur Durchführung der Kontrollen erforder-
lichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. 

1.8.1.3  Die zuständigen Behörden können auch in den Betrieben der an der Beförderung gefährlicher Güter betei-
ligten Unternehmen (Kapitel 1.4) zu Kontrollzwecken Besichtigungen vornehmen, Unterlagen einsehen und 
zu Prüfzwecken Proben der gefährlichen Güter oder der Verpackungen entnehmen, sofern dies die Sicher-
heit nicht gefährdet. Die an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten (Kapitel 1.4) haben Fahrzeuge, 
Fahrzeugteile sowie Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für Kontrollzwecke zugänglich zu machen, 
soweit dies möglich und zumutbar ist. Sie können, soweit sie dies als erforderlich erachten, eine Person des 
Unternehmens bezeichnen, die den Vertreter der zuständigen Behörde begleitet. 

1.8.1.4  Stellen die zuständigen Behörden fest, dass die Vorschriften des ADR nicht eingehalten sind, so können sie 
die Sendung verbieten oder die Beförderung unterbrechen, bis die festgestellten Mängel behoben sind, oder 
andere geeignete Massnahmen ergreifen. Das Anhalten kann an Ort und Stelle erfolgen oder an einem von 
den Behörden aus Sicherheitsgründen gewählten anderen Ort. Diese Massnahmen dürfen den Strassenver-
kehr nicht unangemessen stören. 

1.8.2  Amtshilfe 

1.8.2.1  Die Vertragsparteien gewähren einander Amtshilfe bei der Durchführung des ADR. 

1.8.2.2  Wird auf dem Gebiet einer Vertragspartei bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstössen durch ein 
Unternehmen mit Sitz im Gebiet einer anderen Vertragspartei die Sicherheit der Beförderung gefährlicher 
Güter gefährdet, müssen diese Verstösse den zuständigen Behörden der Vertragspartei gemeldet werden, 
in deren Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat. Die zuständigen Behörden der Vertragspartei, auf deren 
Gebiet schwerwiegende oder wiederholte Verstösse festgestellt wurden, können die zuständigen Behörden 
der Vertragspartei, in deren Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat, ersuchen, gegenüber dem oder den 
Zuwiderhandelnden angemessene Massnahmen zu ergreifen. Die Übermittlung personenbezogener Daten 
ist nur zulässig, soweit dies zur Verfolgung von schwerwiegenden oder wiederholten Verstössen erforderlich 
ist. 

1.8.2.3  Die ersuchten Behörden teilen den zuständigen Behörden der Vertragspartei, auf deren Gebiet die Verstösse 
festgestellt wurden, die gegebenenfalls gegenüber dem Unternehmen ergriffenen Massnahmen mit. 

1.8.3  Sicherheitsberater 

1.8.3.1  Jedes Unternehmen, dessen Tätigkeiten den Versand oder die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Strasse oder das damit zusammenhängende Verpacken, Beladen, Befüllen oder Entladen umfassen, muss 
einen oder mehrere Sicherheitsberater für die Beförderung gefährlicher Güter, nachstehend «Gefahrgutbe-
auftragter» genannt, benennen, deren Aufgabe darin besteht, die Risiken verhüten zu helfen, die sich aus 
solchen Tätigkeiten für Personen, Sachen und die Umwelt ergeben. 

1.8.3.2  Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können vorsehen, dass diese Vorschriften nicht für Unter-
nehmen gelten, 
a) deren betroffene Tätigkeiten sich auf begrenzte Mengen je Beförderungseinheit erstrecken, welche die 

in Unterabschnitt 1.1.3.6, in Unterabschnitt 1.7.1.4 sowie in den Kapiteln 3.3, 3.4 und 3.5 festgelegten 
Grenzwerte nicht überschreiten, oder 

b) deren Haupt- oder Nebentätigkeit nicht in der Beförderung gefährlicher Güter oder im mit dieser Beför-
derung zusammenhängenden Verpacken, Befüllen, Be- oder Entladen besteht, sondern die gelegentlich 
innerstaatliche Beförderungen gefährlicher Güter oder das damit zusammenhängende Verpacken, Be-
füllen, Be- oder Entladen vornehmen, wenn mit diesen Tätigkeiten nur eine sehr geringe Gefahr oder 
Umweltbelastung verbunden ist. 
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1.8.3.3  Der Gefahrgutbeauftragte hat unter der Verantwortung des Unternehmensleiters im Wesentlichen die Auf-
gabe, im Rahmen der betroffenen Tätigkeiten des Unternehmens nach Mitteln und Wegen zu suchen und 
Massnahmen zu veranlassen, die die Durchführung dieser Tätigkeiten unter Einhaltung der geltenden Best-
immungen und unter optimalen Sicherheitsbedingungen erleichtern. 

Seine den Tätigkeiten des Unternehmens entsprechenden Aufgaben sind insbesondere: 
– Überwachung der Einhaltung der Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter; 
– Beratung des Unternehmens bei den Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher 

Güter; 
– Erstellung eines Jahresberichts für die Unternehmensleitung oder gegebenenfalls für eine örtliche Be-

hörde über die Tätigkeiten des Unternehmens in Bezug auf die Beförderung gefährlicher Güter. Die Be-
richte sind fünf Jahre lang aufzubewahren und den einzelstaatlichen Behörden auf Verlangen vorzule-
gen. 

Darüber hinaus umfassen die Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten insbesondere die Überprüfung des nach-
stehenden Vorgehens bzw. der nachstehenden Verfahren hinsichtlich der betroffenen Tätigkeiten: 
– Verfahren, mit denen die Einhaltung der Vorschriften zur Identifizierung des beförderten gefährlichen 

Guts sichergestellt werden soll; 
– Vorgehen des Unternehmens, um beim Kauf von Beförderungsmitteln den besonderen Erfordernissen in 

Bezug auf das beförderte gefährliche Gut Rechnung zu tragen; 
– Verfahren, mit denen das für die Beförderung gefährlicher Güter oder für das Verpacken, Befüllen, Be- 

oder Entladen verwendete Material überprüft wird; 
– ausreichende Schulung der betreffenden Arbeitnehmer des Unternehmens, einschliesslich zu Änderun-

gen der Vorschriften, und Vermerk über diese Schulung in der Personalakte; 
– Durchführung geeigneter Sofortmassnahmen bei etwaigen Unfällen oder Zwischenfällen, die unter Um-

ständen die Sicherheit während der Beförderung gefährlicher Güter oder während des Verpackens, Be-
füllens, Be- oder Entladens gefährden; 

– Durchführung von Untersuchungen und, sofern erforderlich, Erstellung von Berichten über Unfälle, Zwi-
schenfälle oder schwere Verstösse, die während der Beförderung gefährlicher Güter oder während des 
Verpackens, Befüllens, Be- oder Entladens festgestellt wurden; 

– Einführung geeigneter Massnahmen, mit denen das erneute Auftreten von Unfällen, Zwischenfällen oder 
schweren Verstössen verhindert werden soll; 

– Berücksichtigung der Rechtsvorschriften und der besonderen Anforderungen der Beförderung gefährli-
cher Güter bei der Auswahl und dem Einsatz von Subunternehmern oder sonstigen Dritten; 

– Überprüfung, ob das mit dem Versenden, der Beförderung, dem Verpacken, Befüllen, Verladen oder 
Entladen der gefährlichen Güter betraute Personal über ausführliche Arbeitsanleitungen und Anweisun-
gen verfügt; 

– Einführung von Massnahmen zur Aufklärung über die Risiken bei der Beförderung gefährlicher Güter 
oder beim Verpacken, Befüllen, Verladen oder Entladen der gefährlichen Güter; 

– Einführung von Massnahmen zur Überprüfung des Vorhandenseins der im Beförderungsmittel mitzufüh-
renden Papiere und Sicherheitsausrüstungen sowie der Vorschriftsmässigkeit dieser Papiere und Aus-
rüstungen; 

– Einführung von Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften für das Verpacken, Befüllen, 
Be- und Entladen; 

– Vorhandensein des Sicherungsplanes gemäss Unterabschnitt 1.10.3.2. 

1.8.3.4  Die Funktion des Gefahrgutbeauftragten kann vom Leiter des Unternehmens, von einer Person mit anderen 
Aufgaben in dem Unternehmen oder von einer dem Unternehmen nicht angehörenden Person wahrgenom-
men werden, sofern diese tatsächlich in der Lage ist, die Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten zu erfüllen. 

1.8.3.5  Das Unternehmen teilt der zuständigen Behörde oder der hierzu von der Vertragspartei benannten Stelle auf 
Verlangen den Namen seines Gefahrgutbeauftragten mit. 

1.8.3.6  Der Gefahrgutbeauftragte trägt dafür Sorge, dass nach einem Unfall, der sich während einer von dem jewei-
ligen Unternehmen durchgeführten Beförderung oder während des von dem Unternehmen vorgenommenen 
Verpackens, Befüllens, Be- oder Entladens ereignet und bei dem Personen, Sachen oder die Umwelt zu 
Schaden gekommen sind, nach Einholung aller sachdienlichen Auskünfte ein Unfallbericht für die Unterneh-
mensleitung oder gegebenenfalls für eine örtliche Behörde erstellt wird. Dieser Unfallbericht ersetzt nicht die 
Berichte der Unternehmensleitung, die entsprechend sonstiger internationaler oder innerstaatlicher Rechts-
vorschriften zu erstellen sind. 

1.8.3.7  Der Gefahrgutbeauftragte muss Inhaber eines für die Beförderung auf der Strasse gültigen Schulungsnach-
weises sein. Dieser wird von der zuständigen Behörde oder der hierzu von der Vertragspartei benannten 
Stelle ausgestellt. 
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1.8.3.8  Zur Erlangung des Nachweises muss der Bewerber eine Schulung erhalten, die durch das Bestehen einer 
von der zuständigen Behörde der Vertragspartei anerkannten Prüfung nachgewiesen wird. 

1.8.3.9  Mit der Schulung sollen dem Bewerber in erster Linie eine ausreichende Kenntnis über die Risiken bei der 
Beförderung, dem Verpacken, Befüllen, Be- oder Entladen von gefährlichen Gütern, eine ausreichende 
Kenntnis der anwendbaren Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie eine ausreichende Kenntnis der in 
Unterabschnitt 1.8.3.3 festgelegten Aufgaben vermittelt werden. 

1.8.3.10 Die Prüfung wird von der zuständigen Behörde oder einer von dieser bestimmten Prüfungsstelle durchge-
führt. Die Prüfungsstelle darf nicht Schulungsveranstalter sein. 

Die Benennung der Prüfungsstelle erfolgt in schriftlicher Form. Diese Zulassung kann befristet sein und muss 
unter Zugrundelegung folgender Kriterien erfolgen: 
– Kompetenz der Prüfungsstelle; 
– Spezifikation der von der Prüfungsstelle vorgeschlagenen Prüfungsmodalitäten, einschliesslich gegebe-

nenfalls der Infrastruktur und Organisation elektronischer Prüfungen entsprechend Absatz 1.8.3.12.5, 
wenn diese durchgeführt werden sollen; 

– Massnahmen zur Gewährleistung der Objektivität der Prüfungen; 
– Unabhängigkeit der Prüfungsstelle gegenüber allen natürlichen oder juristischen Personen, die Gefahr-

gutbeauftragte beschäftigen. 

1.8.3.11 Ziel der Prüfung ist es festzustellen, ob die Kandidaten über den erforderlichen Kenntnisstand zur Erfüllung 
der Aufgaben eines Gefahrgutbeauftragten gemäss Unterabschnitt 1.8.3.3 und somit zum Erhalt des in Un-
terabschnitt 1.8.3.7 vorgesehenen Schulungsnachweises verfügen; die Prüfung muss mindestens folgende 
Sachgebiete umfassen: 
a) Kenntnisse über Unfallfolgen im Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter und Kenntnisse 

der wichtigsten Unfallursachen; 
b) Bestimmungen in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sowie in internationalen Übereinkommen, die ins-

besondere folgende Bereiche betreffen: 
– Klassifizierung der gefährlichen Güter (Verfahren zur Klassifizierung von Lösungen und Gemischen, 

Aufbau des Stoffverzeichnisses, Klassen der gefährlichen Güter und Klassifizierungskriterien, Eigen-
schaften der beförderten gefährlichen Güter, physikalische und chemische sowie toxikologische Ei-
genschaften der gefährlichen Güter); 

– allgemeine Vorschriften für Verpackungen, Tanks und Tankcontainer (Typen, Codierung, Kennzeich-
nung, Bau, erste und wiederkehrende Prüfungen); 

– Kennzeichnung, Bezettelung, Anbringen von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung mit oran-
gefarbenen Tafeln (Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken, Anbringen und Entfernen 
der Grosszettel (Placards) und der orangefarbenen Tafeln); 

– Vermerke im Beförderungspapier (erforderliche Angaben); 
– Versandart und Versandbeschränkungen (geschlossene Ladung, Beförderung in loser Schüttung, 

Beförderung in Grosspackmitteln (IBC), Beförderung in Containern, Beförderung in festverbundenen 
Tanks oder Aufsetztanks); 

– Beförderung von Fahrgästen; 
– Zusammenladeverbote und Vorsichtsmassnahmen bei der Zusammenladung; 
– Trennung von Gütern; 
– begrenzte Mengen und freigestellte Mengen; 
– Handhabung und Sicherung der Ladung (Verpacken, Befüllen, Be- und Entladen – Füllungsgrad, 

Stauen und Trennen); 
– Reinigung bzw. Entgasung vor dem Verpacken, Befüllen und Beladen sowie nach dem Entladen; 
– Fahrpersonal bzw. Besatzung: Ausbildung; 
– mitzuführende Papiere (Beförderungspapiere, schriftliche Weisungen, Zulassungsbescheinigung 

des Fahrzeugs, Bescheinigung über die Schulung der Fahrzeugführer, Kopie der etwaigen Aus-
nahme oder Abweichung, sonstige Papiere); 

– schriftliche Weisungen (Durchführung der Anweisungen sowie Schutzausrüstung für die Fahrzeug-
besatzung); 

– Überwachungspflichten (Halten und Parken); 
– Verkehrsregeln und -beschränkungen; 
– Freiwerden umweltbelastender Stoffe auf Grund eines Betriebsvorgangs oder eines Unfalls; 
– Vorschriften für Beförderungsausrüstungen. 
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1.8.3.12 Prüfungen 

1.8.3.12.1 Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Prüfung, die durch eine mündliche Prüfung ergänzt werden kann. 

1.8.3.12.2 Die zuständige Behörde oder eine von dieser bestimmte Prüfungsstelle muss jede Prüfung beaufsichtigen. 
Jegliche Manipulation und Täuschung muss weitestgehend ausgeschlossen sein. Eine Authentifizierung des 
Teilnehmers muss sichergestellt sein. Bei der schriftlichen Prüfung ist die Verwendung von Unterlagen mit 
Ausnahme von internationalen oder nationalen Vorschriften nicht zugelassen. Alle Prüfungsunterlagen müs-
sen durch einen Ausdruck oder elektronisch als Datei erfasst und aufbewahrt werden. 

1.8.3.12.3 Es dürfen nur die von der Prüfungsstelle zur Verfügung gestellten elektronischen Hilfsmittel verwendet wer-
den. Es darf nicht die Möglichkeit bestehen, dass der Kandidat auf dem zur Verfügung gestellten elektroni-
schen Hilfsmittel andere Daten aufnimmt; der Kandidat darf nur auf die gestellten Fragen antworten. 

1.8.3.12.4 Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Teilen: 
a) Dem Kandidaten wird ein Fragebogen vorgelegt. Dieser besteht aus mindestens 20 Fragen mit direkter 

Antwort, die mindestens die in der Liste gemäss Unterabschnitt 1.8.3.11 genannten Sachgebiete betref-
fen. Multiple-Choice-Fragen sind jedoch auch möglich. In diesem Fall entsprechen zwei Multiple-Choice-
Fragen einer Frage mit direkter Antwort. Innerhalb dieser Sachgebiete ist folgenden Aspekten besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen: 
– allgemeine Verhütungs- und Sicherheitsmassnahmen 
– Klassifizierung der gefährlichen Güter 
– allgemeine Vorschriften für Verpackungen, Tanks, Tankcontainer, Tankfahrzeuge usw. 
– Kennzeichen, Gefahrzettel und Grosszettel (Placards) 
– Vermerke im Beförderungspapier 
– Handhabung und Sicherung der Ladung 
– Ausbildung des Fahrpersonals bzw. der Besatzung 
– mitzuführende Papiere und Beförderungspapiere 
– schriftliche Weisungen 
– Vorschriften für Beförderungsausrüstungen. 

b) Jeder Kandidat hat eine Fallstudie in Zusammenhang mit den in Unterabschnitt 1.8.3.3 aufgeführten 
Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten zu bearbeiten, bei der er nachweisen kann, dass er in der Lage ist, 
die Aufgaben eines Gefahrgutbeauftragten zu erfüllen. 

1.8.3.12.5 Schriftliche Prüfungen können ganz oder teilweise auch als elektronische Prüfungen durchgeführt werden, 
bei denen die Antworten in Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfasst und aus-
gewertet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Die Hard- und Software muss von der zuständigen Behörde oder einer von dieser bestimmten Prüfungs-

stelle geprüft und akzeptiert sein. 
b) Die einwandfreie technische Funktion ist sicherzustellen. Es müssen Vorkehrungen bei Ausfall von Ge-

räten und Anwendungen getroffen werden, ob und wie die Prüfung fortgesetzt werden kann. Die Geräte 
dürfen über keine Hilfsmittel (z. B. elektronische Suchfunktion) verfügen; bei der gemäss Absatz 
1.8.3.12.3 zur Verfügung gestellten Ausrüstung muss die Möglichkeit ausgeschlossen sein, dass die 
Kandidaten während der Prüfung mit anderen Geräten kommunizieren können. 

c) Die endgültigen Eingaben der jeweiligen Teilnehmer müssen erfasst werden. Die Ergebnisermittlung 
muss nachvollziehbar sein. 

1.8.3.13 Die Vertragsparteien können vorsehen, dass die Kandidaten, die für Unternehmen tätig werden wollen, die 
sich auf die Beförderung bestimmter Arten gefährlicher Güter spezialisiert haben, nur auf den ihre Tätigkeit 
betreffenden Gebieten geprüft werden. Bei diesen Arten von Gütern handelt es sich um Güter der 
– Klasse 1 
– Klasse 2 
– Klasse 7 
– Klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 und 9 
– UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 3475 und Flugkraftstoff, welcher der UN-Nummer 1268 oder 1863 zu-

geordnet ist. 

Im Schulungsnachweis gemäss Unterabschnitt 1.8.3.7 ist deutlich anzugeben, dass dieser nur für die unter 
diesem Unterabschnitt genannten Arten gefährlicher Güter gültig ist, für die der Gefahrgutbeauftragte ge-
mäss den im Unterabschnitt 1.8.3.12 genannten Bedingungen geprüft worden ist. 

1.8.3.14 Die zuständige Behörde oder die Prüfungsstelle erstellt im Laufe der Zeit einen Katalog der Fragen, die 
Gegenstand der Prüfungen waren. 



 

1.8-5 

1.8.3.15 Der Schulungsnachweis gemäss Unterabschnitt 1.8.3.7 wird entsprechend dem Muster in Unterabschnitt 
1.8.3.18 ausgestellt und von allen Vertragsparteien anerkannt. 

1.8.3.16 Geltungsdauer und Verlängerung des Schulungsnachweises 

1.8.3.16.1 Der Nachweis hat eine Geltungsdauer von fünf Jahren. Die Geltungsdauer des Nachweises wird ab dem 
Zeitpunkt seines Ablaufens um fünf Jahre verlängert, wenn der Inhaber des Nachweises im Jahr vor dessen 
Ablaufen einen Test bestanden hat. Der Test muss von der zuständigen Behörde anerkannt sein. 

1.8.3.16.2 Ziel des Tests ist es sicherzustellen, dass der Inhaber die notwendigen Kenntnisse hat, um die in Unterab-
schnitt 1.8.3.3 aufgeführten Pflichten zu erfüllen. Die erforderlichen Kenntnisse sind in Unterabschnitt 
1.8.3.11 b) aufgeführt und müssen die seit dem Erwerb des letzten Schulungsnachweises eingeführten Vor-
schriftenänderungen einschliessen. Der Test muss auf derselben Grundlage, wie in den Unterabschnitten 
1.8.3.10 und 1.8.3.12 bis 1.8.3.14 beschrieben, durchgeführt und überwacht werden. Jedoch muss der In-
haber nicht die in Absatz 1.8.3.12.4 b) festgelegte Fallstudie bearbeiten. 

1.8.3.17 (gestrichen) 

1.8.3.18 Muster des Nachweises 

Schulungsnachweis des Gefahrgutbeauftragten 

Nummer des Schulungsnachweises: ............................................................................................................ 

Nationalitätszeichen des ausstellenden Staates: ........................................................................................... 

Name: ............................................................................................................................................................ 

Vorname(n): .................................................................................................................................................. 

Geburtsdatum und Geburtsort: ..................................................................................................................... 

Staatsangehörigkeit: ..................................................................................................................................... 

Unterschrift des Inhabers: ............................................................................................................................. 

Gültig bis ...................... (Datum) für gefährliche Güter befördernde Unternehmen sowie Unternehmen, die 
das Verpacken, Befüllen, Be- oder Entladen im Zusammenhang mit Beförderungen gefährlicher Güter durch-
führen: 

□ im Strassenverkehr 

□ im Eisenbahnverkehr 

□ im Binnenschiffsverkehr 

Ausgestellt durch: ......................................................................................................................................... 

Datum: .......................................................................................................................................................... 

Unterschrift: ................................................................................................................................................... 

1.8.3.19 Ausdehnung des Schulungsnachweises 

Wenn ein Gefahrgutbeauftragter den Geltungsbereich seines Schulungsnachweises während dessen Gel-
tungsdauer unter Einhaltung der Vorschriften des Absatzes 1.8.3.16.2 ausdehnt, bleibt die Geltungsdauer 
des neuen Schulungsnachweises gegenüber derjenigen des vorherigen Schulungsnachweises unverändert. 

1.8.4  Liste der zuständigen Behörden und der von ihnen benannten Stellen 

Die Vertragsparteien teilen dem Sekretariat der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
die Adressen der gemäss Landesrecht für die Anwendung des ADR zuständigen Behörden und der von 
ihnen benannten Stellen, jeweils bezogen auf die betreffende Bestimmung des ADR, sowie die Adressen 
mit, an welche die jeweiligen Anträge zu stellen sind. 

Das Sekretariat der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa erstellt aus den erhaltenen 
Informationen eine Liste und hält sie auf dem Laufenden. Es teilt die Liste und deren Änderungen den Ver-
tragsparteien mit. 
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1.8.5  Meldungen von Ereignissen mit gefährlichen Gütern 

1.8.5.1  Ereignet sich beim Beladen, beim Befüllen, bei der Beförderung oder beim Entladen gefährlicher Güter auf 
dem Gebiet einer Vertragspartei ein schwerer Unfall oder Zwischenfall, so hat der Verlader, Befüller, Beför-
derer, Entlader oder Empfänger sicherzustellen, dass der zuständigen Behörde der betreffenden Vertrags-
partei spätestens einen Monat nach dem Ereignis ein Bericht gemäss dem in Unterabschnitt 1.8.5.4 vorge-
schriebenen Muster vorgelegt wird. 

1.8.5.2  Diese Vertragspartei leitet erforderlichenfalls ihrerseits einen Bericht an das Sekretariat der Wirtschaftskom-
mission der Vereinten Nationen für Europa zwecks Information der anderen Vertragsparteien weiter. 

1.8.5.3  Ein meldepflichtiges Ereignis nach Unterabschnitt 1.8.5.1 liegt vor, wenn gefährliche Güter ausgetreten sind 
oder die unmittelbare Gefahr eines Produktaustritts bestand, ein Personen-, Sach- oder Umweltschaden 
eingetreten ist oder Behörden beteiligt waren und ein oder mehrere der nachfolgenden Kriterien erfüllt sind: 

Ein Personenschaden ist ein Ereignis, bei dem der Tod oder eine Verletzung im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem beförderten gefährlichen Gut steht, und die Verletzung 
a) zu einer intensiven medizinischen Behandlung führt, 
b) einen Krankenhausaufenthalt von mindestens einem Tag zur Folge hat oder 
c) eine Arbeitsunfähigkeit von mindestens drei aufeinander folgenden Tagen zur Folge hat. 

Ein Produktaustritt liegt vor, wenn gefährliche Güter 
a) der Beförderungskategorie 0 oder 1 ab 50 kg oder Liter, 
b) der Beförderungskategorie 2 ab 333 kg oder Liter oder 
c) der Beförderungskategorie 3 oder 4 ab 1000 kg oder Liter 
ausgetreten sind. 

Das Kriterium des Produktaustritts liegt auch vor, wenn die unmittelbare Gefahr eines Produktaustrittes in 
der vorgenannten Menge bestand. In der Regel ist dies anzunehmen, wenn das Behältnis auf Grund von 
strukturellen Schäden für die nachfolgende Beförderung nicht mehr geeignet ist oder aus anderen Gründen 
keine ausreichende Sicherheit gewährleistet ist (z. B. durch Verformung von Tanks oder Containern, Umkip-
pen eines Tanks oder Brand in unmittelbarer Nähe). 

Sind gefährliche Güter der Klasse 6.2 beteiligt, gilt die Berichtspflicht ohne Mengenbegrenzung. 

Sind bei einem Ereignis radioaktive Stoffe beteiligt, gelten folgende Kriterien für den Produktaustritt: 
a) jedes Austreten radioaktiver Stoffe aus Versandstücken; 
b) Exposition, die zu einer Überschreitung der in den Regelungen für den Schutz von Beschäftigten und der 

Öffentlichkeit vor ionisierender Strahlung («Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: Inter-
national Basic Safety Standards» (Strahlenschutz und Sicherheit von Strahlenquellen: Internationale 
grundlegende Sicherheitsnormen), IAEA Safety Standards Series No. GSR Teil 3, IAEO, Wien (2014)) 
festgelegten Grenzwerte führt, oder 

c) wenn Grund zur Annahme besteht, dass eine bedeutende Verminderung der Sicherheitsfunktionen des 
Versandstücks (dichte Umschliessung, Abschirmung, Wärmeschutz oder Kritikalität) stattgefunden hat, 
durch die das Versandstück für die Fortsetzung der Beförderung ohne zusätzliche Sicherheitsmassnah-
men ungeeignet geworden ist. 

Bem. Siehe Vorschriften für unzustellbare Sendungen in Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (6). 

Ein Sach- und/oder Umweltschaden liegt vor, wenn gefährliche Güter in beliebiger Menge ausgetreten sind 
und dabei eine geschätzte Schadenshöhe von 50.000 Euro überschritten wird. Schäden an unmittelbar be-
troffenen Beförderungsmitteln mit gefährlichen Gütern und an der Infrastruktur des Verkehrsträgers bleiben 
dabei unberücksichtigt. 

Eine Behördenbeteiligung liegt vor, wenn bei dem Ereignis mit gefährlichen Gütern Behörden oder Hilfs-
dienste unmittelbar involviert waren und eine Evakuierung von Personen oder die Sperrung von öffentlichen 
Verkehrswegen (Strasse/Schiene) bedingt durch die von dem gefährlichen Gut ausgehende Gefahr für eine 
Dauer von mindestens drei Stunden erfolgte. 

Falls erforderlich, kann die zuständige Behörde weitere sachdienliche Auskünfte anfordern. 

1.8.5.4  Muster des Berichts über Ereignisse bei der Beförderung gefährlicher Güter 
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Bericht über Ereignisse bei der Beförderung gefährlicher Güter gemäss Abschnitt 1.8.5 RID/ADR 

 

Beförderer/ 

Eisenbahninfrastrukturbetreiber: ........................................................................................................ 

Adresse: ............................................................................................................................................. 

Kontaktperson: ............................... Telefon: ................................... Telefax: ................................ 

(Dieses Deckblatt ist vor Weitergabe des Berichts durch die zuständige Behörde zu entfernen.) 
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1. Verkehrsträger 
□ Schiene 
Wagen-Nummer (Angabe freigestellt): 
........................................................................................ 

□ Strasse 
Fahrzeugkennzeichen (Angabe freigestellt): 
……….............................................................................. 

2. Datum und Ort des Ereignisses 
Jahr: .............................. Monat: ............................... Tag: ............................. Stunde: ……...................... 
Schiene 
□ Bahnhof 
□ Rangierbahnhof/Zugbildungsbahnhof 
□ Belade-/Entlade-/Umschlaganlage 
Ort / Staat: ……………...................................................... 
oder 
□ freie Strecke 
Streckenbezeichnung: …………….................................... 
Kilometer: ......................................................................... 

Strasse 
□ innerorts 
□ Belade-/Entlade-/Umschlaganlage 
□ ausserorts 
Ort / Staat: ……………..................................................... 

3. Topographie 
□ Steigung/Gefälle 
□ Tunnel 
□ Brücke/Unterführung 
□ Kreuzung 

4. Besondere Wetterbedingungen 
□ Regen 
□ Schneefall 
□ Glätte 
□ Nebel 
□ Gewitter 
□ Sturm 
Temperatur: ... °C 

5. Beschreibung des Ereignisses 
□ Entgleisung / Abkommen von der Fahrbahn 
□ Kollision (Zusammenstoss/Aufprall) 
□ Umkippen / Überrollen 
□ Brand 
□ Explosion 
□ Leckage 
□ technischer Mangel 

Zusätzliche Beschreibung des Ereignisses: 

…………………............................................................................................................................................................... 

…………………............................................................................................................................................................... 

…………………............................................................................................................................................................... 

…………………............................................................................................................................................................... 

…………………............................................................................................................................................................... 

…………………............................................................................................................................................................... 

…………………............................................................................................................................................................... 

…………………............................................................................................................................................................... 
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6. Betroffene gefährliche Güter 
UN-
Nummer1) 

Klasse Verpa-
ckungs-
gruppe 

geschätzte Menge des 
ausgetretenen Pro-
duktes (kg oder l)2) 

Art der Umschlies-
sung3) 

Werkstoff der 
Umschliessung 

Art des Versa-
gens der Um-
schliessung4) 

       
       
       
       
       
       

1) Bei gefährlichen Gütern, die unter eine Sammeleintra-
gung fallen, für die die Sondervorschrift 274 gilt, ist zu-
sätzlich die technische Benennung anzugeben. 

2) Für radioaktive Stoffe der Klasse 7 sind die Werte ge-
mäss den Kriterien in Unterabschnitt 1.8.5.3 anzuge-
ben. 

3) Es ist die entsprechende Nummer anzugeben: 
1 Verpackung 
2 Grosspackmittel (IBC) 
3 Grossverpackung 
4 Kleincontainer 
5 Wagen 
6 Fahrzeug 
7 Kesselwagen 
8 Tankfahrzeug 
9 Batteriewagen 
10 Batterie-Fahrzeug 
11 Wagen mit abnehmbaren Tanks 
12 Aufsetztank 
13 Grosscontainer 
14 Tankcontainer 
15 MEGC 
16 ortsbeweglicher Tank 

4) Es ist die entsprechende Nummer anzugeben: 
1 Leckage 
2 Brand 
3 Explosion 
4 strukturelles Versagen 

7. Ereignisursache (falls eindeutig bekannt) 
□ technischer Mangel 
□ nicht ordnungsgemässe Ladungssicherung 
□ betriebliche Ursache (Eisenbahnbetrieb) 
□ Sonstiges: ……………………………............................................................................................................................ 

8. Auswirkungen des Ereignisses 

Personenschaden in Zusammenhang mit den betroffenen gefährlichen Gütern: 
□ Tote (Anzahl: .......) 
□ Verletzte (Anzahl: .......) 

Produktaustritt: 
□ ja 
□ nein 
□ unmittelbare Gefahr eines Produktaustritts 

Sach-/Umweltschaden: 
□ geschätzte Schadenhöhe ≤ 50.000 Euro 
□ geschätzte Schadenhöhe > 50.000 Euro 

Behördenbeteiligung: 
□ ja → □ durch die betroffenen gefährlichen Güter bedingte Evakuierung von Personen für eine Dauer von 

mindestens drei Stunden 
□  durch die betroffenen gefährlichen Güter bedingte Sperrung von öffentlichen Verkehrswegen für 

eine Dauer von mindestens drei Stunden 
□ nein 

Falls erforderlich, kann die zuständige Behörde weitere sachdienliche Auskünfte anfordern. 
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1.8.6  Administrative Kontrollen für die Anwendung der in Abschnitt 1.8.7 beschriebenen Konformitätsbe-
wertungen, wiederkehrenden Prüfungen, Zwischenprüfungen und ausserordentlichen Prüfungen 

1.8.6.1  Zulassung von Prüfstellen 

Die zuständige Behörde kann für die in Abschnitt 1.8.7 festgelegten Konformitätsbewertungen, wiederkeh-
renden Prüfungen, Zwischenprüfungen, ausserordentlichen Prüfungen und die Überwachung des betriebs-
eigenen Prüfdienstes Prüfstellen zulassen. 

1.8.6.2  Verpflichtungen der zuständigen Behörde, ihres Beauftragten oder der Prüfstelle in Bezug auf ihre 
Arbeit 

1.8.6.2.1 Die zuständige Behörde, ihr Beauftragter oder die Prüfstelle müssen Konformitätsbewertungsverfahren, wie-
derkehrende Prüfungen, Zwischenprüfungen und ausserordentliche Prüfungen unter Wahrung der Verhält-
nismässigkeit durchführen, wobei unnötige Belastungen vermieden werden. Die zuständige Behörde, ihr Be-
auftragter oder die Prüfstelle müssen ihre Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Grösse, der Branche und 
der Struktur der betroffenen Unternehmen, der relativen Komplexität der Technologie und des Seriencharak-
ters der Fertigung ausüben. 

1.8.6.2.2 Allerdings muss die zuständige Behörde, ihr Beauftragter oder die Prüfstelle so streng vorgehen und ein 
Schutzniveau einhalten, wie dies für die Konformität des ortsbeweglichen Druckgeräts mit den Vorschriften 
des Teils 4 bzw. 6 erforderlich ist. 

1.8.6.2.3 Wenn eine zuständige Behörde, ihr Beauftragter oder die Prüfstelle feststellt, dass ein Hersteller die in Teil 
4 oder 6 enthaltenen Vorschriften nicht erfüllt hat, muss sie den Hersteller auffordern, angemessene Korrek-
turmassnahmen zu ergreifen, und darf keine Baumusterzulassungsbescheinigung oder Konformitätsbe-
scheinigung ausstellen. 

1.8.6.3  Meldepflichten 

Die Vertragsparteien des ADR müssen ihre nationalen Verfahren für die Bewertung, Ernennung und Beauf-
sichtigung von Prüfstellen und alle Änderungen zu diesen Informationen veröffentlichen. 

1.8.6.4  Delegation von Prüfaufgaben 
Bem. Betriebseigene Prüfstellen gemäss Unterabschnitt 1.8.7.6 werden durch den Unterabschnitt 1.8.6.4 

nicht erfasst. 

1.8.6.4.1 Wenn sich eine Prüfstelle der Dienste anderer Betriebe (z. B. Unterauftragnehmer, Zweigniederlassung) für 
die Durchführung bestimmter mit der Konformitätsbewertung, der wiederkehrenden Prüfung, der Zwischen-
prüfung oder der ausserordentlichen Prüfung verbundener Aufgaben bedient, muss dieser Betrieb in die 
Akkreditierung der Prüfstelle eingeschlossen werden oder getrennt akkreditiert werden. Im Fall der getrenn-
ten Akkreditierung muss dieser Betrieb gemäss der Norm EN ISO/IEC 17025:2017 (ausgenommen Absatz 
8.1.3) in geeigneter Weise akkreditiert und von der Prüfstelle als ein unabhängiges und unparteiisches Prüfla-
boratorium anerkannt sein, um Prüfaufgaben gemäss seiner Akkreditierung durchführen zu können, oder er 
muss gemäss der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Absatz 8.1.3) akkreditiert sein. Die Prüf-
stelle muss sicherstellen, dass dieser Betrieb die Vorschriften für die delegierten Aufgaben mit demselben 
Mass an Sachkunde und Sicherheit erfüllt, wie es für die Prüfstellen (siehe Unterabschnitt 1.8.6.8) festgelegt 
ist, und muss dies beaufsichtigen. Die Prüfstelle muss die zuständige Behörde über die oben genannten 
Vorkehrungen informieren. 

1.8.6.4.2 Die Prüfstelle muss die volle Verantwortung für die Arbeiten tragen, die von diesen Betrieben ausgeführt 
werden, unabhängig davon, wo die Aufgaben von diesen ausgeführt werden. 

1.8.6.4.3 Die Prüfstelle darf nicht die gesamte Aufgabe der Konformitätsbewertung, der wiederkehrenden Prüfung, der 
Zwischenprüfung oder der ausserordentlichen Prüfung delegieren. In jedem Fall muss die Bewertung und 
die Ausstellung von Bescheinigungen von der Prüfstelle selbst vorgenommen werden. 

1.8.6.4.4 Arbeiten dürfen ohne Zustimmung des Antragstellers nicht delegiert werden. 

1.8.6.4.5 Die Prüfstelle muss für die zuständige Behörde die einschlägigen Unterlagen über die Begutachtung der 
Qualifikation und die von den oben genannten Betrieben ausgeführten Arbeiten bereithalten. 

1.8.6.5  Meldepflichten der Prüfstellen 

Jede Prüfstelle muss der zuständigen Behörde, die sie zugelassen hat, folgende Informationen melden: 
a) jede Verweigerung, Einschränkung, Aussetzung oder Rücknahme einer Baumusterzulassungsbeschei-

nigung, ausgenommen in den Fällen, in denen die Vorschriften des Absatzes 1.8.7.2.4 Anwendung fin-
den; 

b) alle Umstände, die Folgen für den Geltungsbereich und die Bedingungen der von der zuständigen Be-
hörde erteilten Zulassung haben; 
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c) jedes Auskunftsersuchen über durchgeführte Tätigkeiten der Konformitätsbewertung, das sie von der 
Konformitätsüberwachung der zuständigen Behörde nach Abschnitt 1.8.1 oder Unterabschnitt 1.8.6.6 
erhalten haben; 

d) auf Verlangen, welchen Konformitätsbewertungstätigkeiten sie im Geltungsbereich ihrer Zulassung nach-
gegangen und welche anderen Tätigkeiten, einschliesslich der Delegation von Aufgaben, sie ausgeführt 
haben. 

1.8.6.6  Die zuständige Behörde muss die Überwachung der Prüfstellen sicherstellen und die erteilte Zulassung zu-
rückziehen oder einschränken, wenn sie feststellt, dass eine zugelassene Stelle nicht mehr die Zulassung 
und die Anforderungen des Unterabschnitts 1.8.6.8 erfüllt oder die in den Vorschriften des ADR festgelegten 
Verfahren nicht einhält. 

1.8.6.7  Wenn die Zulassung der Prüfstelle zurückgezogen oder eingeschränkt wurde oder wenn die Prüfstelle ihre 
Tätigkeit eingestellt hat, muss die zuständige Behörde die entsprechenden Schritte einleiten, um sicherzu-
stellen, dass die Akten entweder von einer anderen Prüfstelle bearbeitet werden oder verfügbar bleiben. 

1.8.6.8  Die Prüfstelle muss: 
a) über in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, sachkundiges und erfahre-

nes Personal verfügen, das seine technischen Aufgaben in zufrieden stellender Weise ausüben kann; 
b) Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausrüstungen haben; 
c) in unabhängiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflüssen sein, die sie daran hindern könnten; 
d) geschäftliche Verschwiegenheit über die unternehmerischen und eigentumsrechtlich geschützten Tätig-

keiten des Herstellers und anderer Stellen bewahren; 
e) eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben als Prüfstelle und den damit nicht zusammen-

hängenden Aufgaben einhalten; 
f) ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem haben; 
g) sicherstellen, dass die in der entsprechenden Norm und im ADR festgelegten Prüfungen durchgeführt 

werden, und 
h) ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Übereinstimmung mit den Ab-

schnitten 1.8.7 und 1.8.8 unterhalten. 

Die Prüfstelle muss darüber hinaus, wie in den Unterabschnitten 6.2.2.11 und 6.2.3.6 sowie den Sondervor-
schriften TA 4 und TT 9 des Abschnitts 6.8.4 festgelegt, gemäss der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausge-
nommen Absatz 8.1.3) akkreditiert sein. 

Eine Prüfstelle, die eine neue Tätigkeit aufnimmt, darf vorübergehend zugelassen werden. Vor einer vorüber-
gehenden Zulassung muss die zuständige Behörde sicherstellen, dass die Prüfstelle die Anforderungen der 
Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Absatz 8.1.3) erfüllt. Die Prüfstelle muss im ersten Jahr ihrer 
Tätigkeit akkreditiert sein, um diese neue Tätigkeit fortsetzen zu können. 

1.8.7  Verfahren für die Konformitätsbewertung und die wiederkehrende Prüfung 
Bem. Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet «entsprechende Stelle» die für die Zertifizierung von UN-

Druckgefässen in Unterabschnitt 6.2.2.11, die für die Zulassung von Druckgefässen, die keine UN-
Druckgefässe sind, in Unterabschnitt 6.2.3.6 und die in den Sondervorschriften TA 4 und TT 9 des 
Abschnitts 6.8.4 bestimmte Stelle. 

1.8.7.1  Allgemeine Vorschriften 

1.8.7.1.1 Die Verfahren des Abschnitts 1.8.7 müssen gemäss Unterabschnitt 6.2.3.6 bei der Zulassung von Druckge-
fässen, die keine UN-Druckgefässe sind, und nach den Sondervorschriften TA 4 und TT 9 des Abschnitts 
6.8.4 bei der Zulassung von Tanks, Batterie-Fahrzeugen und MEGC angewendet werden. 

Die Verfahren des Abschnitts 1.8.7 dürfen gemäss der Tabelle in Unterabschnitt 6.2.2.11 bei der Zertifizie-
rung von UN-Druckgefässen angewendet werden. 

1.8.7.1.2 Jeder Antrag für 
a) die Baumusterzulassung gemäss Unterabschnitt 1.8.7.2 oder 
b) die Überwachung der Herstellung gemäss Unterabschnitt 1.8.7.3 und die erstmalige Prüfung gemäss 

Unterabschnitt 1.8.7.4 oder 
c) die wiederkehrenden Prüfungen, Zwischenprüfungen und ausserordentlichen Prüfungen gemäss Unter-

abschnitt 1.8.7.5 
muss vom Antragsteller bei einer einzigen zuständigen Behörde, deren Beauftragten oder einer zugelasse-
nen Prüfstelle seiner Wahl eingereicht werden. 
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1.8.7.1.3 Der Antrag muss enthalten: 
a) den Namen und die Adresse des Antragstellers; 
b) bei der Konformitätsbewertung, wenn der Antragsteller nicht der Hersteller ist, den Namen und die Ad-

resse des Herstellers; 
c) eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag nicht bei einer anderen zuständigen Behörde, deren 

Beauftragten oder Prüfstelle eingereicht wurde; 
d) die entsprechenden in Unterabschnitt 1.8.7.7 festgelegten technischen Unterlagen; 
e) eine Erklärung, die der zuständigen Behörde, deren Beauftragten oder der Prüfstelle zu Prüfzwecken 

Zugang zu den Orten der Herstellung, Prüfung und Lagerung und die Zurverfügungstellung aller notwen-
digen Informationen gewährt. 

1.8.7.1.4 Sofern der Antragsteller zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde oder deren beauftragten Prüfstelle die 
Übereinstimmung mit Unterabschnitt 1.8.7.6 nachweisen kann, darf der Antragsteller einen betriebseigenen 
Prüfdienst einrichten, der, sofern dies in Unterabschnitt 6.2.2.11 oder 6.2.3.6 festgelegt ist, Teile oder die 
Gesamtheit der Prüfungen durchführen darf. 

1.8.7.1.5 Baumusterzulassungsbescheinigungen und Konformitätsbescheinigungen – einschliesslich der technischen 
Unterlagen – müssen vom Hersteller oder vom Antragsteller der Baumusterzulassung, wenn dieser nicht der 
Hersteller ist, und von der Prüfstelle, welche die Bescheinigung ausgestellt hat, für eine Dauer von mindes-
tens 20 Jahren, beginnend ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Produkten desselben Baumusters, auf-
bewahrt werden. 

1.8.7.1.6 Wenn ein Hersteller oder Eigentümer beabsichtigt, seinen Betrieb einzustellen, muss er der zuständigen 
Behörde die Unterlagen zusenden. Die zuständige Behörde muss die Unterlagen dann für den restlichen in 
Absatz 1.8.7.1.5 festgelegten Zeitraum aufbewahren. 

1.8.7.2  Baumusterzulassung 

Baumusterzulassungen genehmigen die Herstellung von Druckgefässen, Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder 
MEGC während der Gültigkeitsdauer dieser Zulassung. 

1.8.7.2.1 Der Antragsteller muss 
a) im Fall von Druckgefässen repräsentative Muster der vorgesehenen Produktion der entsprechenden 

Stelle zur Verfügung stellen. Die entsprechende Stelle darf weitere Muster anfordern, wenn dies durch 
das Prüfprogramm erforderlich ist; 

b) im Fall von Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder MEGC für die Baumusterprüfung Zugang zum Ausgangs-
baumuster gewähren. 

1.8.7.2.2 Die entsprechende Stelle muss 
a) die in Absatz 1.8.7.7.1 festgelegten technischen Unterlagen begutachten, um zu überprüfen, dass die 

Auslegung den entsprechenden Vorschriften des ADR entspricht und das Ausgangsbaumuster oder das 
Fertigungslos des Ausgangsbaumusters in Übereinstimmung mit den technischen Unterlagen hergestellt 
wurde und für die Auslegung repräsentativ ist; 

b) die Untersuchungen durchführen und die im ADR festgelegten Prüfungen bestätigen, um festzustellen, 
dass die Vorschriften angewandt und erfüllt worden sind und die vom Hersteller angewandten Verfahren 
den Vorschriften entsprechen; 

c) die vom (von den) Werkstoffhersteller(n) ausgestellte(n) Bescheinigung(en) anhand der entsprechenden 
Vorschriften des ADR überprüfen; 

d) sofern zutreffend, die Arbeitsverfahren zur Ausführung dauerhafter Verbindungen zulassen oder über-
prüfen, ob diese bereits zugelassen worden sind, und überprüfen, ob das mit der Ausführung dauerhafter 
Verbindungen und der zerstörungsfreien Prüfung betraute Personal qualifiziert oder zugelassen ist; 

e) mit dem Antragsteller den Ort und die Prüfeinrichtungen vereinbaren, an dem/denen die Untersuchungen 
und erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden sollen. 

Die entsprechende Stelle muss für den Antragsteller einen Baumusterprüfbericht ausstellen. 

1.8.7.2.3 Wenn das Baumuster allen anwendbaren Vorschriften entspricht, muss die zuständige Behörde, deren Be-
auftragter oder die Prüfstelle dem Antragsteller eine Baumusterzulassungsbescheinigung ausstellen. 

Diese Bescheinigung muss enthalten: 
a) den Namen und die Adresse des Ausstellers; 
b) den Namen und die Adresse des Herstellers und, wenn der Antragsteller nicht der Hersteller ist, des 

Antragstellers; 
c) einen Verweis auf die für die Baumusterprüfung verwendete Ausgabe des ADR und die für die Baumus-

terprüfung verwendeten Normen; 
d) alle Anforderungen, die sich aus der Untersuchung ergeben; 
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e) die in der jeweiligen Norm für die Identifizierung des Baumusters und die Abweichungen vom Baumuster 
festgelegten erforderlichen Angaben; 

f) den Verweis auf den (die) Baumusterprüfbericht(e) und 
g) die maximale Gültigkeitsdauer der Baumusterzulassung. 

Eine Liste der entsprechenden Bestandteile der technischen Unterlagen muss der Bescheinigung beigefügt 
werden (siehe Absatz 1.8.7.7.1). 

1.8.7.2.4 Die Baumusterzulassung darf höchstens zehn Jahre gültig sein. Wenn sich die entsprechenden technischen 
Vorschriften des ADR (einschliesslich der in Bezug genommenen Normen) während dieses Zeitraums geän-
dert haben, so dass das zugelassene Baumuster nicht mehr in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften ist, 
muss die entsprechende Stelle, welche die Baumusterzulassung ausgestellt hat, die Baumusterzulassung 
zurückziehen und den Inhaber der Baumusterzulassung darüber in Kenntnis setzen. 
Bem. Wegen des spätesten Zeitpunkts des Entzugs bestehender Baumusterzulassungen siehe Spalte 5 

der Tabellen in Abschnitt 6.2.4, in Unterabschnitt 6.8.2.6 bzw. in Unterabschnitt 6.8.3.6. 

Wenn eine Baumusterzulassung abgelaufen ist oder zurückgezogen wurde, ist die Herstellung von Druck-
gefässen, Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder MEGC in Übereinstimmung mit dieser Baumusterzulassung 
nicht mehr genehmigt. 

In diesem Fall gelten die entsprechenden Vorschriften für die Verwendung, die wiederkehrende Prüfung und 
die Zwischenprüfung von Druckgefässen, Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder MEGC, die in der abgelaufenen 
oder zurückgezogenen Baumusterzulassung enthalten sind, weiterhin für die vor dem Ablauf oder dem Ent-
zug der Baumusterzulassung gebauten Druckgefässe, Tanks, Batterie-Fahrzeuge oder MEGC, sofern diese 
weiterverwendet werden dürfen. 

Sie dürfen so lange weiterverwendet werden, solange sie weiterhin mit den Vorschriften des ADR überein-
stimmen. Wenn sie mit den Vorschriften des ADR nicht mehr übereinstimmen, dürfen sie nur dann weiter-
verwendet werden, wenn eine solche Verwendung durch entsprechende Übergangsvorschriften in Kapitel 
1.6 zugelassen ist. 

Baumusterzulassungen dürfen durch eine vollständige Überprüfung und Bewertung der Konformität mit den 
zum Zeitpunkt der Verlängerung anwendbaren Vorschriften des ADR verlängert werden. Eine Verlängerung 
ist nicht zugelassen, wenn eine Baumusterzulassung zurückgezogen wurde. Zwischenzeitliche Änderungen 
einer bestehenden Baumusterzulassung (z. B. für Druckgefässe kleinere Änderungen wie die Hinzufügung 
weiterer Grössen oder Volumen, welche keinen Einfluss auf die Konformität haben, oder für Tanks siehe 
Absatz 6.8.2.3.2) verlängern oder verändern nicht die ursprüngliche Gültigkeit der Bescheinigung. 
Bem. Die Überprüfung und Bewertung der Konformität darf durch eine andere Stelle als diejenige Stelle, 

welche die ursprüngliche Baumusterzulassung ausgestellt hat, durchgeführt werden. 

Die ausstellende Stelle muss alle Unterlagen für die Baumusterzulassung (siehe Absatz 1.8.7.7.1) während 
der gesamten Gültigkeitsdauer einschliesslich ihrer gegebenenfalls eingeräumten Verlängerungen aufbe-
wahren. 

1.8.7.2.5 Bei Änderungen an einem Druckgefäss, Tank, Batterie-Fahrzeug oder MEGC mit einer gültigen, abgelaufe-
nen oder zurückgezogenen Baumusterzulassung beschränken sich die Prüfung und die Zulassung auf die 
Teile des Druckgefässes, Tanks, Batterie-Fahrzeugs oder MEGC, die geändert wurden. Die Änderung muss 
den zum Zeitpunkt der Änderung anwendbaren Vorschriften des ADR entsprechen. Für alle von der Ände-
rung nicht betroffenen Teile des Druckgefässes, Tanks, Batterie-Fahrzeugs oder MEGC behalten die Unter-
lagen der ursprünglichen Baumusterzulassung ihre Gültigkeit. 

Eine Änderung kann sowohl für ein als auch für mehrere unter eine Baumusterzulassung fallende Druckge-
fässe, Tanks, Batterie-Fahrzeuge oder MEGC gelten. 

Die zuständige Behörde einer ADR-Vertragspartei oder eine von dieser Behörde bestimmte Stelle muss dem 
Antragsteller eine Bescheinigung über die Zulassung der Änderung ausstellen. Bei Tanks, Batterie-Fahrzeu-
gen und MEGC muss eine Kopie als Teil der Tankakte aufbewahrt werden. 

Jeder Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung muss vom Antragsteller 
bei einer einzigen zuständigen Behörde oder einer von dieser Behörde bestimmten Stelle eingereicht wer-
den. 
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1.8.7.3  Überwachung der Herstellung 

1.8.7.3.1 Der Herstellungsprozess muss einer Begutachtung durch die entsprechende Stelle unterzogen werden, um 
sicherzustellen, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Baumusterzulassung herge-
stellt wird. 

1.8.7.3.2 Der Antragsteller muss alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Herstellungs-
prozess den anwendbaren Vorschriften des ADR und der Baumusterzulassungsbescheinigung und ihren 
Anlagen entspricht. 

1.8.7.3.3 Die entsprechende Stelle muss 
a) die Übereinstimmung mit den in Absatz 1.8.7.7.2 festgelegten technischen Unterlagen überprüfen; 
b) überprüfen, ob der Herstellungsprozess Produkte liefert, die mit den anwendbaren Anforderungen und 

Unterlagen übereinstimmen; 
c) die Rückverfolgbarkeit von Werkstoffen überprüfen und die Werkstoffbescheinigung(en) anhand der Spe-

zifikationen kontrollieren; 
d) sofern zutreffend, überprüfen, ob das mit der Ausführung dauerhafter Verbindungen und der zerstörungs-

freien Prüfung betraute Personal qualifiziert oder zugelassen ist; 
e) mit dem Antragsteller den Ort vereinbaren, an dem die Untersuchungen und erforderlichen Prüfungen 

durchgeführt werden sollen, und 
f) die Ergebnisse ihrer Begutachtung festhalten. 

1.8.7.4  Erstmalige Prüfung 

1.8.7.4.1 Der Antragsteller muss 
a) die im ADR festgelegten Kennzeichen anbringen und 
b) der entsprechenden Stelle die in Unterabschnitt 1.8.7.7 festgelegten technischen Unterlagen zur Verfü-

gung stellen. 

1.8.7.4.2 Die entsprechende Stelle muss 
a) die notwendigen Untersuchungen und Prüfungen durchführen, um zu überprüfen, ob das Produkt in 

Übereinstimmung mit der Baumusterzulassung und den entsprechenden Vorschriften hergestellt wird; 
b) die von den Herstellern der Bedienungsausrüstung zur Verfügung gestellten Bescheinigungen anhand 

der Bedienungsausrüstung kontrollieren; 
c) einen Bericht über die erstmalige Prüfung für den Antragsteller ausstellen, der auf die durchgeführten 

detaillierten Prüfungen und Überprüfungen und die überprüften technischen Unterlagen Bezug nimmt; 
d) schriftliche Bescheinigungen über die Konformität der Herstellung ausstellen und ihr eingetragenes 

Kennzeichen anbringen, wenn die Herstellung den Vorschriften entspricht, und 
e) prüfen, ob die Baumusterzulassung gültig bleibt, nachdem sich die für die Baumusterzulassung relevan-

ten Vorschriften des ADR (einschliesslich der in Bezug genommenen Normen) geändert haben. 

Die Bescheinigung in Absatz d) und der Bericht in Absatz c) dürfen eine Anzahl von Gegenständen dessel-
ben Typs abdecken (Gruppenbescheinigung oder Gruppenbericht). 

1.8.7.4.3 Die Bescheinigung muss mindestens enthalten: 
a) den Namen und die Adresse der entsprechenden Stelle; 
b) den Namen und die Adresse des Herstellers und den Namen und die Adresse des Antragstellers, wenn 

dieser nicht der Hersteller ist; 
c) einen Verweis auf die für die erstmaligen Prüfungen verwendete Ausgabe des ADR und die für die erst-

maligen Prüfungen verwendeten Normen; 
d) die Ergebnisse der Prüfungen; 
e) die Identifizierungsdaten des (der) geprüften Produkts (Produkte), und zwar mindestens die Seriennum-

mer oder bei nicht nachfüllbaren Flaschen die Chargennummer, und 
f) die Nummer der Baumusterzulassung. 

1.8.7.5  Wiederkehrende Prüfungen, Zwischenprüfungen und ausserordentliche Prüfungen 

1.8.7.5.1 Die entsprechende Stelle muss 
a) die Identifizierung vornehmen und die Übereinstimmung mit den Unterlagen überprüfen; 
b) die Inspektionen durchführen und den Prüfungen beiwohnen, um zu überwachen, dass die Vorschriften 

erfüllt sind; 
c) Berichte über die Ergebnisse der Prüfungen ausstellen, die auch eine Anzahl von Gegenständen abde-

cken können, und 
d) sicherstellen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen angebracht sind. 
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1.8.7.5.2 Berichte über die wiederkehrenden Prüfungen von Druckgefässen müssen vom Antragsteller mindestens bis 
zur nächsten wiederkehrenden Prüfung aufbewahrt werden. 
Bem. Für Tanks siehe die Vorschriften für die Tankakte in Absatz 4.3.2.1.7. 

1.8.7.6  Überwachung des betriebseigenen Prüfdienstes des Antragstellers 

1.8.7.6.1 Der Antragsteller muss 
a) einen betriebseigenen Prüfdienst mit einem gemäss Absatz 1.8.7.7.5 dokumentierten Qualitätssiche-

rungssystem für Prüfungen einrichten und einer Überwachung unterziehen; 
b) die sich aus dem zugelassenen Qualitätssicherungssystem ergebenden Pflichten erfüllen und sicherstel-

len, dass das Qualitätssicherungssystem zufrieden stellend und wirksam bleibt; 
c) ausgebildetes und sachkundiges Personal für den betriebseigenen Prüfdienst einsetzen und 
d) sofern zutreffend, das eingetragene Kennzeichen der Prüfstelle anbringen. 

1.8.7.6.2 Die Prüfstelle muss eine erstmalige Nachprüfung (Audit) durchführen. Wenn diese zufrieden stellend verläuft, 
muss die Prüfstelle eine Genehmigung für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren ausstellen. Folgende 
Vorschriften müssen eingehalten werden: 
a) Diese Nachprüfung muss bestätigen, dass die am Produkt durchgeführten Prüfungen mit den Vorschrif-

ten des ADR übereinstimmen. 
b) Die Prüfstelle darf den betriebseigenen Prüfdienst des Antragstellers bevollmächtigen, das eingetragene 

Kennzeichen der Prüfstelle an jedem zugelassenen Produkt anzubringen. 
c) Die Genehmigung darf nach einer zufrieden stellenden Nachprüfung im letzten Jahr vor Ablauf erneuert 

werden. Der neue Geltungszeitraum muss mit dem Tag des Ablaufs der Genehmigung beginnen. 
d) Die Nachprüfer (Auditoren) der Prüfstelle müssen sachkundig sein, um die Konformitätsbewertung des 

durch das Qualitätssicherungssystem abgedeckten Produkts durchzuführen. 

1.8.7.6.3 Die Prüfstelle muss innerhalb der Geltungsdauer der Genehmigung regelmässige Nachprüfungen durchfüh-
ren, um sicherzustellen, dass der Antragsteller das Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet. 
Folgende Vorschriften müssen eingehalten werden: 
a) In einem Zeitraum von 12 Monaten müssen mindestens zwei Nachprüfungen durchgeführt werden. 
b) Die Prüfstelle darf zusätzliche Besuche, Ausbildungen, technische Veränderungen und Änderungen des 

Qualitätssicherungssystems vorschreiben und die Ausführung der Prüfungen durch den Antragsteller 
einschränken oder verbieten. 

c) Die Prüfstelle muss alle Änderungen im Qualitätssicherungssystem bewerten und entscheiden, ob das 
geänderte Qualitätssicherungssystem noch die Vorschriften der erstmaligen Nachprüfung erfüllt oder ob 
eine vollständige Neubewertung erforderlich ist. 

d) Die Nachprüfer der Prüfstelle müssen sachkundig sein, um die Konformitätsbewertung des durch das 
Qualitätssicherungssystem abgedeckten Produkts durchzuführen. 

e) Die Prüfstelle muss dem Antragsteller einen Besuchs- oder Nachprüfungsbericht oder, wenn eine Prü-
fung stattgefunden hat, einen Prüfbericht zur Verfügung stellen. 

1.8.7.6.4 Bei Nichteinhaltung der entsprechenden Vorschriften muss die Prüfstelle sicherstellen, dass Korrekturmas-
snahmen ergriffen werden. Wenn die Korrekturmassnahmen nicht in angemessener Zeit ergriffen werden, 
muss die Prüfstelle die Erlaubnis für den betriebseigenen Prüfdienst, ihre Tätigkeiten durchzuführen, ausset-
zen oder zurückziehen. Die Mitteilung der Aussetzung oder des Zurückziehens muss der zuständigen Be-
hörde zugesandt werden. Dem Antragsteller muss ein Bericht zur Verfügung gestellt werden, in dem die 
genauen Gründe für die von der Prüfstelle getroffenen Entscheidungen dargelegt werden. 

1.8.7.7  Unterlagen 

Die technischen Unterlagen müssen die Durchführung einer Bewertung der Übereinstimmung mit den ent-
sprechenden Vorschriften ermöglichen. 

1.8.7.7.1 Unterlagen für die Baumusterzulassung 

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfügung stellen: 
a) das Verzeichnis der Normen, die für die Auslegung und Herstellung verwendet werden; 
b) eine Beschreibung des Baumusters einschliesslich aller Abweichungen; 
c) die Angaben der entsprechenden Spalte in Kapitel 3.2 Tabelle A oder bei bestimmten Produkten ein 

Verzeichnis der zu befördernden gefährlichen Güter; 
d) eine allgemeine Montagezeichnung oder -zeichnungen; 
e) die für die Überprüfung der Konformität notwendigen detaillierten Zeichnungen einschliesslich der für die 

Berechnungen verwendeten Abmessungen des Produkts, der Bedienungsausrüstung, der baulichen 
Ausrüstung, der Kennzeichnung und/oder der Bezettelung; 

f) die Berechnungsaufzeichnungen, -ergebnisse und -schlussfolgerungen; 
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g) das Verzeichnis der Bedienungsausrüstung mit den entsprechenden technischen Daten und Informatio-
nen über die Sicherheitseinrichtungen, gegebenenfalls einschliesslich der Berechnung der Abblas-
menge; 

h) das in der Norm für die Herstellung geforderte Verzeichnis der Werkstoffe, die für jedes Bauteil, jedes 
Unterbauteil, jede Auskleidung, jede Bedienungsausrüstung und jede bauliche Ausrüstung verwendet 
werden, und die entsprechenden Werkstoffspezifikationen oder die entsprechende Erklärung der Über-
einstimmung mit dem ADR; 

i) die zugelassene Qualifizierung der Arbeitsverfahren zur Ausführung dauerhafter Verbindungen; 
j) die Beschreibung der (des) Wärmebehandlungsverfahren(s) und 
k) die Verfahren, Beschreibungen und Aufzeichnungen aller entsprechenden Prüfungen, die in den Normen 

oder im ADR für die Baumusterzulassung und die Herstellung aufgeführt sind. 

1.8.7.7.2 Unterlagen für die Überwachung der Herstellung 

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfügung stellen: 
a) die in Absatz 1.8.7.7.1 aufgeführten Unterlagen; 
b) eine Kopie der Baumusterzulassungsbescheinigung; 
c) die Herstellungsverfahren einschliesslich Prüfverfahren; 
d) die Herstellungsaufzeichnungen; 
e) die zugelassenen Qualifizierungen der Personen, die dauerhafte Verbindungen ausführen; 
f) die zugelassenen Qualifizierungen der Personen, die zerstörungsfreie Prüfungen durchführen; 
g) die Berichte der zerstörenden und zerstörungsfreien Prüfungen; 
h) die Aufzeichnungen über die Wärmebehandlung und 
i) die Kalibrierungsaufzeichnungen. 

1.8.7.7.3 Unterlagen für die erstmaligen Prüfungen 

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfügung stellen: 
a) die in den Absätzen 1.8.7.7.1 und 1.8.7.7.2 aufgeführten Unterlagen; 
b) die Werkstoffbescheinigungen des Produkts und aller Unterbauteile; 
c) die Konformitätserklärungen und Werkstoffbescheinigungen für die Bedienungsausrüstung und 
d) eine Konformitätserklärung einschliesslich der Beschreibung des Produkts und aller aus der Baumuster-

zulassung übernommenen Abweichungen. 

1.8.7.7.4 Unterlagen für wiederkehrende Prüfungen, Zwischenprüfungen und ausserordentliche Prüfungen 

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfügung stellen: 
a) für Druckgefässe die Unterlagen, in denen besondere Anforderungen festgelegt werden, sofern dies 

durch die Normen für die Herstellung und die wiederkehrenden Prüfungen vorgeschrieben wird; 
b) für Tanks 

(i) die Tankakte und 
(ii) eine oder mehrere der in den Absätzen 1.8.7.7.1 bis 1.8.7.7.3 aufgeführten Unterlagen. 

1.8.7.7.5 Unterlagen für die Bewertung von betriebseigenen Prüfdiensten 

Der Antragsteller für betriebseigene Prüfdienste muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen des Qua-
litätssicherungssystems zur Verfügung stellen: 
a) die Organisationsstruktur und die Verantwortlichkeiten; 
b) die entsprechenden Handlungsanweisungen für Prüfung, Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung und Ar-

beitsvorgänge und die zu verwendenden systematischen Abläufe; 
c) die Qualitätsaufzeichnungen, wie Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierungsdaten und Bescheinigungen; 
d) die Überprüfungen durch die Geschäftsleitung in Folge der Nachprüfungen gemäss Unterabschnitt 

1.8.7.6, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitätssicherungssystems sicherzustellen; 
e) das Verfahren, das beschreibt, wie Kundenanforderungen erfüllt und Vorschriften eingehalten werden; 
f) das Verfahren für die Kontrolle der Dokumente und deren Überarbeitung; 
g) die Verfahrensweisen für nicht konforme Produkte und 
h) die Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren für das betroffene Personal. 
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1.8.7.8  Nach Normen hergestellte, zugelassene und geprüfte Produkte 

Die Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.7.7 gelten bei Anwendung der entsprechenden nachstehenden Nor-
men als erfüllt: 
 

anwendbarer 
Unterabschnitt 

und Absatz 

Referenz Titel des Dokuments 

1.8.7.7.1 bis 
1.8.7.7.4 

EN 12972:2018 Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter – Prüfung, In-
spektion und Kennzeichnung von Metalltanks 

1.8.8  Konformitätsbewertungsverfahren für Gaspatronen 

Bei der Konformitätsbewertung von Gaspatronen muss eines der folgenden Verfahren angewendet werden: 
a) das Verfahren in Abschnitt 1.8.7 für Druckgefässe, die keine UN-Druckgefässe sind, mit Ausnahme von 

Unterabschnitt 1.8.7.5 oder 
b) das Verfahren in den Unterabschnitten 1.8.8.1 bis 1.8.8.7. 

1.8.8.1  Allgemeine Vorschriften 

1.8.8.1.1 Die Überwachung der Herstellung muss von einer Xa-Stelle und die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen 
Prüfungen müssen entweder von dieser Xa-Stelle oder einer von dieser Xa-Stelle zugelassenen IS-Stelle 
durchgeführt werden; für die Definition der Xa- und IS-Stellen siehe Absatz 6.2.3.6.1. Die Konformitätsbe-
wertung muss von der zuständigen Behörde, ihrem Beauftragten oder der von ihr zugelassenen Prüfstelle 
einer Vertragspartei des ADR durchgeführt werden. 

1.8.8.1.2 Bei Anwendung des Abschnitts 1.8.8 muss der Antragsteller unter alleiniger Verantwortung die Konformität 
der Gaspatronen mit den Vorschriften des Abschnitts 6.2.6 und allen weiteren anwendbaren Vorschriften des 
ADR nachweisen, sicherstellen und erklären. 

1.8.8.1.3 Der Antragsteller muss 
a) eine Baumusterprüfung jedes Baumusters von Gaspatronen (einschliesslich der zu verwendenden Werk-

stoffe und Variationen dieses Baumusters, z. B. Volumen, Drücke, Zeichnungen sowie Verschluss- und 
Entlastungseinrichtungen) gemäss Unterabschnitt 1.8.8.2 durchführen; 

b) ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für die Auslegung, Herstellung und Prüfung gemäss Unter-
abschnitt 1.8.8.3 betreiben; 

c) ein zugelassenes Prüfsystem gemäss Unterabschnitt 1.8.8.4 für die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen 
Prüfungen betreiben; 

d) die Zulassung seines Qualitätssicherungssystems für die Überwachung der Herstellung und für die Prü-
fung bei einer Xa-Stelle seiner Wahl der Vertragspartei beantragen; wenn der Antragsteller nicht in einer 
Vertragspartei niedergelassen ist, muss er diese Zulassung vor der ersten Beförderung in einer Vertrags-
partei bei einer Xa-Stelle einer Vertragspartei beantragen; 

e) wenn die Gaspatrone aus vom Antragsteller hergestellten Teilen durch ein oder mehrere Unternehmen 
endgültig zusammengebaut wird, schriftliche Anweisungen zur Verfügung stellen, wie die Gaspatronen 
zusammengebaut und befüllt werden müssen, um die Vorschriften seiner Baumusterprüfbescheinigung 
zu erfüllen. 

1.8.8.1.4 Wenn der Antragsteller und die Unternehmen, welche die Gaspatronen nach den Anweisungen des Antrag-
stellers zusammenbauen oder befüllen, zur Zufriedenheit der Xa-Stelle die Übereinstimmung mit den Vor-
schriften des Unterabschnitts 1.8.7.6 mit Ausnahme der Absätze 1.8.7.6.1 d) und 1.8.7.6.2 b) belegen kön-
nen, dürfen sie einen betriebseigenen Prüfdienst einrichten, der die in Abschnitt 6.2.6 festgelegten Prüfungen 
teilweise oder in ihrer Gesamtheit durchführt. 

1.8.8.2  Baumusterprüfung 

1.8.8.2.1 Der Antragsteller muss für jedes Baumuster von Gaspatronen eine technische Dokumentation einschliesslich 
der angewandten technischen Norm(en) zusammenstellen. Wenn er die Anwendung einer in Abschnitt 6.2.6 
nicht in Bezug genommenen Norm wählt, muss er den Unterlagen die angewandte Norm beifügen. 

1.8.8.2.2 Der Antragsteller muss die technischen Unterlagen zusammen mit Proben dieses Baumusters zur Verfügung 
der Xa-Stelle während der Produktion und danach für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren, beginnend 
ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Gaspatronen nach dieser Baumusterprüfbescheinigung, aufbewah-
ren. 
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1.8.8.2.3 Der Antragsteller muss nach einer sorgfältigen Prüfung eine Baumusterbescheinigung ausstellen, die für 
einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren gültig sein muss; diese Bescheinigung muss er den Unterlagen 
beifügen. Diese Bescheinigung gestattet ihm für diesen Zeitraum die Produktion von Gaspatronen dieses 
Baumusters. 

1.8.8.2.4 Wenn sich innerhalb dieses Zeitraums die entsprechenden technischen Vorschriften des ADR (einschliess-
lich der in Bezug genommenen Normen) geändert haben, so dass das Baumuster nicht mehr mit diesen 
Vorschriften übereinstimmt, muss der Antragsteller die Baumusterprüfbescheinigung zurückziehen und die 
Xa-Stelle informieren. 

1.8.8.2.5 Der Antragsteller darf die Bescheinigung nach einer sorgfältigen und vollständigen Überprüfung erneut für 
einen weiteren Zeitraum von höchstens zehn Jahren ausstellen. 

1.8.8.3  Überwachung der Herstellung 

1.8.8.3.1 Das Verfahren der Baumusterprüfung sowie der Herstellungsprozess müssen Gegenstand einer Begutach-
tung durch die Xa-Stelle sein, um sicherzustellen, dass das vom Antragsteller bescheinigte Baumuster und 
das hergestellte Produkt in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Baumusterbescheinigung und den 
anwendbaren Vorschriften des ADR sind. Wenn der Absatz 1.8.8.1.3 e) Anwendung findet, müssen die Un-
ternehmen, welche den Zusammenbau und das Befüllen vornehmen, in dieses Verfahren einbezogen wer-
den. 

1.8.8.3.2 Der Antragsteller muss alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Herstellungs-
prozess mit den anwendbaren Vorschriften des ADR und seiner Baumusterbescheinigung mit deren Anlagen 
übereinstimmt. Wenn der Absatz 1.8.8.1.3 e) Anwendung findet, müssen die Unternehmen, welche den Zu-
sammenbau und das Befüllen vornehmen, in dieses Verfahren einbezogen werden. 

1.8.8.3.3 Die Xa-Stelle muss: 
a) die Konformität der Baumusterprüfung des Antragstellers und die Konformität des Baumusters von 

Gaspatronen mit den in Unterabschnitt 1.8.8.2 festgelegten technischen Unterlagen überprüfen; 
b) überprüfen, dass durch den Herstellungsprozess Produkte in Konformität mit den Vorschriften und den 

dafür geltenden Unterlagen hergestellt werden; wenn die Gaspatrone aus vom Antragsteller hergestellten 
Teilen durch ein oder mehrere Unternehmen endgültig zusammengebaut wird, muss die Xa-Stelle auch 
überprüfen, dass die Gaspatronen nach dem endgültigen Zusammenbau und dem Befüllen in voller Kon-
formität mit allen anwendbaren Vorschriften sind und dass die Anweisungen des Antragstellers korrekt 
angewendet werden; 

c) überprüfen, dass das Personal, das die dauerhafte Verbindung der Bauteile herstellt und die Prüfungen 
durchführt, qualifiziert oder anerkannt ist; 

d) die Ergebnisse ihrer Begutachtungen aufzeichnen. 

1.8.8.3.4 Wenn die Ergebnisse der Xa-Stelle eine Nichtkonformität der Baumusterbescheinigung des Antragstellers 
oder des Herstellungsprozesses aufzeigen, muss sie geeignete Korrekturmassnahmen oder die Rücknahme 
der Bescheinigung des Antragstellers anordnen. 

1.8.8.4  Dichtheitsprüfung 

1.8.8.4.1 Der Antragsteller und die Unternehmen, die den endgültigen Zusammenbau und das Befüllen der Gaspatro-
nen nach den Anweisungen des Antragstellers vornehmen, müssen: 
a) die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Prüfungen vornehmen; 
b) die Prüfergebnisse aufzeichnen; 
c) eine Konformitätsbescheinigung nur für die Gaspatronen ausstellen, welche in voller Übereinstimmung 

mit den Vorschriften seiner Baumusterprüfung und den anwendbaren Vorschriften des ADR sind und 
welche die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Prüfungen erfolgreich bestanden haben; 

d) die in Unterabschnitt 1.8.8.7 vorgeschriebenen Unterlagen während der Produktion und danach für einen 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Gaspatronen, die zu einer 
Baumusterbescheinigung gehören, zur Einsichtnahme in unregelmässigen Abständen durch die Xa-
Stelle aufbewahren; 

e) ein dauerhaftes und lesbares Kennzeichen für die Identifizierung des Baumusters der Gaspatrone, des 
Antragstellers und des Produktionszeitpunktes oder der Chargennummer anbringen; wenn das Kennzei-
chen wegen des begrenzt verfügbaren Platzes nicht vollständig auf dem Gehäuse der Gaspatrone an-
gebracht werden kann, muss er ein dauerhaftes Anhängeschild mit diesen Informationen an der Gaspat-
rone befestigen oder zusammen mit einer Gaspatrone in eine Innenverpackung einlegen. 

1.8.8.4.2 Die Xa-Stelle muss: 
a) die notwendigen Untersuchungen und Prüfungen in unregelmässigen Zeitabständen, mindestens jedoch 

kurz nach Aufnahme der Herstellung eines Baumusters von Gaspatronen und danach mindestens einmal 
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in drei Jahren durchführen, um zu überprüfen, dass das Verfahren der Baumusterprüfung des Antrag-
stellers sowie die Herstellung und Prüfung des Produkts in Übereinstimmung mit der Baumusterbeschei-
nigung und den entsprechenden Vorschriften durchgeführt werden; 

b) die vom Antragsteller zur Verfügung gestellten Bescheinigungen kontrollieren; 
c) die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Prüfungen durchführen oder das Prüfprogramm und den be-

triebseigenen Prüfdienst für die Durchführung der Prüfungen zulassen. 

1.8.8.4.3 Die Bescheinigung muss mindestens enthalten: 
a) den Namen und die Adresse des Antragstellers und, wenn der endgültige Zusammenbau nicht durch den 

Antragsteller, sondern durch ein oder mehrere Unternehmen nach den schriftlichen Anweisungen des 
Antragstellers vorgenommen wird, den (die) Namen und die Adresse(n) dieser Unternehmen; 

b) einen Verweis auf die Ausgabe des ADR und die Norm(en), die für die Herstellung und die Prüfungen 
verwendet wird (werden); 

c) das Ergebnis der Prüfungen; 
d) die in Absatz 1.8.8.4.1 e) vorgeschriebenen Einzelheiten der Kennzeichnung. 

1.8.8.5  (bleibt offen) 

1.8.8.6  Beaufsichtigung des betriebseigenen Prüfdienstes 

Wenn der Antragsteller oder das Unternehmen, welches die Gaspatronen des Antragstellers zusammenbaut 
oder befüllt, einen betriebseigenen Prüfdienst eingerichtet hat, müssen die Vorschriften des Unterabschnitts 
1.8.7.6 mit Ausnahme der Absätze 1.8.7.6.1 d) und 1.8.7.6.2 b) angewendet werden. Das Unternehmen, 
welches die Gaspatronen zusammenbaut oder befüllt, muss die für den Antragsteller relevanten Vorschriften 
erfüllen. 

1.8.8.7  Unterlagen 

Die Vorschriften der Absätze 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 und 1.8.7.7.5 müssen angewendet werden. 

 


